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Merkblatt Kandidaten/-innen Logistiker/-in EFZ Erwachsene (Art. 32 BBV) 
 
Die Ausbildung Logistiker/-in Erwachsene richtet sich an Personen mit langjähriger Berufspraxis, die 
den Abschluss zum Logistiker/-in nach Art. 32 BBV erwerben möchten. Beim zweijährigen QV-
Vorbereitungslehrgang zum Logistiker/-in EFZ handelt es sich um einen modular aufgebauten Lehr-
gang, der auf Erwachsene mit guten, praktischen Vorkenntnissen ausgerichtet ist. Dieser bereitet 
den/die Kandidat/in innerhalb von zwei Jahren gut auf das Qualifikationsverfahren Logistiker/-in EFZ 
vor. 
Die Ausbildung Logistiker/-in EFZ Erwachsene ist nach Grundsätzen der Erwachsenenbildung aufge-
baut. Das bedeutet, dass die Lehrgangsteilnehmenden eine hohe Selbstverantwortung für ihr Lernen 
übernehmen und in der Lage sind, Lernziele zu definieren, Lernfortschritte zu dokumentieren und Un-
terstützung gezielt einzuholen. 
 
Voraussetzungen 

− Mindestalter von 22 Jahren bei Lehrgangstart (Stichtag 15.08.) 
− Zum Zeitpunkt des Qualifikationsverfahren (Stichtag 30. Juni des QV-Jahres) müssen 5 Jahre Be-

rufspraxis zu 100% vorgewiesen werden und davon 3 Jahre in der Logistik zu 100%. Teilpensen 
werden entsprechend aufgerechnet. 
 
Anforderungen an die Kandidaten 

− Gute bis sehr gute Deutschkennnisse (mindestens B2) 
− Gute IT-Grundkenntnisse 
− Fähigkeit, die Ausbildung selbst zu organisieren 
− Selbstständiges und eigenverantwortliches Lernen (Berufsfachschule, üK und Betrieb) 

 
Es wird empfohlen, fehlende Grundkompetenzen vor der Ausbildung zu erwerben. Dazu erhält der/die 
Kandidat/in Unterstützung durch www.besser-jetzt.ch 
 
Zuständigkeiten 

− Bei der Ausbildung nach Art. 32 trägt der/die Kandidat/in die Verantwortung für die Ausbil-
dung. Er/Sie ist die Kontaktperson gegenüber der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung, 
Berufsbildungsämter, der Berufsfachschule und üK-Zentrum. 

− Der Betrieb vereinbart mit dem/der Kandidat/in die Rahmenbedingungen und den Umfang der Be-
gleitung während der Ausbildung. 
 
Anstellung im Betrieb 

− Die Anstellung erfolgt mit einem regulären Arbeitsvertrag (kein Lehrvertrag). 
− Die Erstellung einer Ausbildungsvereinbarung wird empfohlen.  

 
Informationen bez. Kosten, Kursinhalte, Zeitaufwand etc. sind unter folgenden Links einsehbar: 

− Berufsfachschule:  
Lehrmittel ca. Fr. 450.- 
Notbook ca. Fr. 750.- 
Gebühren ca. Fr. 350.-  
Logistiker/in EFZ nach Art. 32 BBV - Kanton Luzern 
 

− Allgemeinbildung für Erwachsene 
Lehrmittel ca. Fr. 100.- 
Gebühren ca. Fr. 350.-  
Allgemeinbildung für Erwachsene - Kanton Luzern 
 

http://www.besser-jetzt.ch/
https://beruf.lu.ch/Berufslehre/Berufslehre_im_Betrieb/Berufsfachschule/berufsbildungszentren/bbzw/Schulinformationen_pro_Beruf/Logistikerin_EFZ_nach_Art_32
https://beruf.lu.ch/Berufslehre/Berufslehre_im_Betrieb/Berufsfachschule/berufsbildungszentren/bbzn/Weiterbildung/Allgemeinbildung_E
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− überbetriebliche Kurse: 

Kurskosten pro Tag ca. Fr. 400.- 
je nach Bedarf. überbetriebliche Kurse - Fachrichtungen | Logistiker – Logistikerin 
 

− Qualifikationsverfahren: 
Kosten variieren und werden jährlich nach Aufwand verrechnet. Richtpreis ca. Fr. 600.- Aufbau 
des Lehrgangs 
 
 

− Berufskenntnisse 
Der Lehrgang ist modular aufgebaut und erstreckt sich über zwei Jahre, unterteilt in vier Semester 
mit insgesamt sieben Modulen. Jedes Modul umfasst vier Lektionen pro Woche. Der Unterricht fin-
det wöchentlich, in Einheiten von vier Lektionen statt und wird entweder als Präsenzveranstaltung 
am BBZW in Emmen oder online ausgeführt. Am Ende jedes Moduls wird eine Standortbestim-
mung in Form einer Modulprüfung durchgeführt. Die Module 6 und 7 können nur absolvieren wer-
den, wenn die vorhergehenden 5 Module absolviert und erfolgreich abgeschlossen wurden. Für 
jedes bestandene Modul stellt die Berufsfachschule eine Modulbestätigung aus.  
Infos unter: Logistiker/in EFZ nach Art. 32 BBV - Kanton Luzern 
 

− Betriebliche Bildung 
Die betriebliche Bildung erfolgt gemäss Vereinbarung mit dem Betrieb. 
Es besteht keine rechtliche Verpflichtung wie beim Lehrvertrag, den/die Kandidat/in während der Aus-
bildung zu begleiten. Für einen erfolgreichen Abschluss wird eine Begleitung durch den Betrieb jedoch 
dringend empfohlen. 
Die Begleitung durch den Betrieb wird individuell gestaltet und dem/der Kandidaten/in ist es dringend 
empfohlen, vor Ausbildungsbeginn zu klären, welche Leistungen vom Betrieb übernommen werden. 

− Überbetriebliche Kurse 
Die überbetrieblichen Kurse verknüpfen die Theorie und Praxis und sind mit den Inhalten der Module 
der Berufsfachschule vernetzt. Der Besuch der üK ist freiwillig, wird jedoch sehr empfohlen. Die Kurse 
werden durch das Bildungszentrum SVBL in Rupperswil angeboten. 
Weitere Informationen finden Sie hier: 
überbetriebliche Kurse - Fachrichtungen | Logistiker – Logistikerin 

− Allgemeinbildung (ABU) 
Die ABU ist ein Bestandteil des Abschlusses EFZ. Eine Dispensation erfolgt beim Abschluss einer Ma-
tura oder EFZ in einem anderen Beruf. 
Für den Besuch der ABU besteht ein 1-jähriger modularer Lehrgang. Dieser kann vor oder während 
der Ausbildung Logistiker/-in EFZ besucht werden. 
Weitere Informationen finden Sie hier: 
Allgemeinbildung für Erwachsene - Kanton Luzern 
  

https://www.svbl.ch/logistiker-logistikerin/ueks/
https://beruf.lu.ch/Berufslehre/Berufslehre_im_Betrieb/Berufsfachschule/berufsbildungszentren/bbzw/Schulinformationen_pro_Beruf/Logistikerin_EFZ_nach_Art_32
https://www.svbl.ch/logistiker-logistikerin/ueks/
https://beruf.lu.ch/Berufslehre/Berufslehre_im_Betrieb/Berufsfachschule/berufsbildungszentren/bbzn/Weiterbildung/Allgemeinbildung_E
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Ablauf / Vorgehen 

− Der/die Kandidat/in besucht die Informationsveranstaltung zur Ausbildung Logistiker/-in EFZ Erwach-
sene. Siehe Rubrik +Infoabend: 
Logistiker/in EFZ nach Art. 32 BBV - Kanton Luzern 

− Der/die Kandidat/in klärt mit dem Betrieb die Möglichkeit der Ausbildung ab. 
− Vorgängige Abklärung Dispensation oder Besuch des ABU 
− Der/die Kandidat/in stellt das Gesuch für die Zulassung und Kostengutsprache beim Wohnor-

tkanton. Siehe Gesuch um Zulassung Art. 32 inkl. Merkblatt: 
Dokumente, Formulare & Links - Kanton Luzern 

− Betrieb definiert die Rahmenbedingungen und den Umfang der Begleitung und erstellt eine Ausbil-
dungsvereinbarung. 

− Der/die Kandidat/in meldet sich nach Erhalt der Ausbildungszulassung und Kostengutsprache des 
Wohnkantons bei den Berufsfachschulen für die Berufsfachkunde und ABU an.  
Lehrgang, Berufskenntnisse 
Berufsbildungszentrum Wirtschaft, Informatik &Technik: Logistiker/in EFZ - Kanton Luzern  
 
Allgemeinbildung 
Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung: Allgemeinbildung für Erwachsene - Kanton Luzern 
 

− Der/die Kandidat/in meldet sich bei der SVBL nach Erhalt der Ausbildungszulassung des Wohn-
kantons für den Besuch der freiwilligen üK an.  
Art. 32 Nachholbildung - Fachrichtungen | Logistiker – Logistikerin 
überbetriebliche Kurse - Fachrichtungen | Logistiker – Logistikerin 
 
 
Weiterführende Informationen und Kontakte 
Gesuch und Zulassung 
Dienststelle Berufs- und Weiterbildung /Berufsbildungsamt des Wohnortkanton des/der  
Kandidaten/in 
Kanton Luzern: Beruf & Weiterbildung - Kanton Luzern 
Kanton Uri: Kanton Uri - Amt für Berufsbildung 
Kanton Schwyz: Amt für Berufsbildung – Kanton Schwyz 
Kanton Obwalden: Obwalden - Amt für Berufsbildung 
Kanton Nidwalden: Kanton Nidwalden - Amt für Berufsbildung und Mittelschule 
Kanton Zug: Amt für Berufsbildung 
 

https://beruf.lu.ch/Berufslehre/Berufslehre_im_Betrieb/Berufsfachschule/berufsbildungszentren/bbzw/Schulinformationen_pro_Beruf/Logistikerin_EFZ_nach_Art_32
https://beruf.lu.ch/Dokumente_Formulare_Links?theme=&type=00000000000000000000000000000000&publisher=00000000000000000000000000000000&tag=&key=art.%2032
https://beruf.lu.ch/Berufslehre/Berufslehre_im_Betrieb/Berufsfachschule/berufsbildungszentren/bbzw/Schulinformationen_pro_Beruf/Logistikerin_EFZ
https://beruf.lu.ch/Berufslehre/Berufslehre_im_Betrieb/Berufsfachschule/berufsbildungszentren/bbzn/Weiterbildung/Allgemeinbildung_E
https://www.svbl.ch/logistiker-logistikerin/art-32-nachholbildung-2/
https://www.svbl.ch/logistiker-logistikerin/ueks/
https://beruf.lu.ch/
https://www.ur.ch/aemter/832
https://www.sz.ch/behoerden/verwaltung/bildungsdepartement/amt-fuer-berufsbildung.html/8756-8758-8802-9466-9469
https://www.ow.ch/aemter/132
https://www.nw.ch/amtberufms/279
https://zg.ch/de/volkswirtschaftsdirektion/amt-fuer-berufsbildung
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